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Zitat von Bear

In der Schule werden ja so manche Rechte der Schüler (und deren Eltern)
eingeschränkt. Jeden Morgen wieder zwingen wir Schüler, sich im 45-Minuten-Takt in
einem bestimmten Raum aufzuhalten und gestatten ihnen (außer in Ausnahmefällen)
nicht, den Raum wieder zu verlassen (Freiheitsberaubung?). Und die Eltern dürfen auch
nicht jederzeit mit ihren Sprösslingen in den Urlaub fahren.
So viel zum Thema Grundrechte in der Schule. (Ist also nicht vergleichbar mit dem
Mietrecht...)

Die Grundrechtseinschränkungen müssen aber verhältnismäßig sein und bedürfen außerdem
einer gesetzlichen (!) Grundlage. Sie können nicht einfach per Hausordnung festgelegt werden.
Insofern dürfte das eine oder andere, das Lehrer gerne in in Hausordnungen festhalten wollen
oder auch festhalten, auch in Schulen rechtlich anfechtbar sein.

Zumindest seit 1972.
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